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Externistenprüfungen 
 
Quellen: SchUG § 42, ER I: 302 und 308, Verordnung 1979, Bundesgesetz über den Erwerb des Pflicht-
schulabschlusses durch Jugendliche und Erwachsene (Pflichtschulabschluss-Prüfungs-Gesetz), Verord-
nung über die Prüfungsgebiete der Pflichtschulabschluss-Prüfung

Externistenprüfungen müssen zum Nachweis eines erfolgreichen Abschlusses von SchülerInnen, die 
Privatschulen ohne Öffentlichkeitsrecht, häuslichen Unterricht oder eine im Ausland gelegene Schule 
besuchen, abgelegt werden. Externistenprüfungen können über den Lehrstoff einzelner Unterrichtsge-
genstände einer oder mehrerer Stufen einer Schulart oder über eine gesamte Schulstufe oder über eine 
gesamte Schulart abgelegt werden.  
Externistenprüfungen dürfen nur an einer durch Verordnung der Bildungsdirektion festgelegten Prü-
fungsschule abgelegt werden. Diese Prüfungsschulen stellen auch das Zeugnis aus. 

Grundvoraussetzungen für die Zulassung

Grundvoraussetzung für die Zulassung zur Ablegung einer Externistenprüfung ist, dass die Prüfungskan-
didatin/der Prüfungskandidat zum (ersten) Prüfungstermin nicht jünger ist als ein Schüler bei Absolvie-
rung des betreffenden Bildungsganges ohne Wiederholen oder Überspringen von Schulstufen wäre. Hat 
der Prüfungskandidat vor dem Antritt zur Externistenprüfung eine Schule besucht und eine oder mehre-
re Stufen dieser Schule nicht erfolgreich abgeschlossen, so darf er zur Externistenprüfung dieser Schul-
stufe frühestens zwölf Monate nach dem nicht erfolgreichen Abschluss antreten. 
Das Ergebnis einer Externistenprüfung über eine Schulstufe oder eine Schulart ist in einem Externisten-
prüfungszeugnis zu beurkunden.

Erwachsenengerechter Erwerb des Pfichtschulabschlusses

Das Pflichtschulabschluss-Prüfungsgesetz bietet für Jugendliche und Erwachsene, die im Rahmen ihrer 
schulischen Laufbahn die 8. Schulstufe nicht abgeschlossen haben, eine Möglichkeit, diesen Pflicht-
schulabschluss unter erwachsenengerechten Rahmenbedingungen nachzuholen. Die Pflichtschul-
abschluss-Prüfung ist eine Externistenprüfung. Es gelten daher grundsätzlich die Vorschriften über 
Externistenprüfungen und können ausschließlich durch eine an einer NMS eingerichteten Prüfungskom-
mission durchgeführt werden, die auch das Pflichtschulabschlusszeugnis ausstellt. 
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Klassenforum – Schulforum
(Quelle: Schulunterrichtsgesetz §§ 63a und 64)

 

• Gemäß Schulunterrichtsgesetz (SchUG § 63a ) muss  innerhalb der 1. bis 8. Schulwoche von den Klassen-
lehrerInnen oder Klassenvorständen ein Klassenforum einberufen werden. Dabei werden in der Vorschulstufe und 
in den ersten Stufen der Volksschulen, Neuen Mittelschulen und Sonderschulen, die nicht nach dem Lehrplan der 
Polytechnischen Schule geführt werden, und bei Bedarf (Gründe für Neuwahl: Wunsch nach Neuwahl, Rücktritt, Kind 
ist nicht mehr SchülerIn dieser Klasse, Klassenzusammenlegung und Klassenteilung) auch in den anderen Schulstufen 
KlassenelternvertreterInnen und deren StellvertreterInnen gewählt.   

• Dem Klassenforum gehören der/die  KlassenlehrerIn oder Klassenvorstand und die Erziehungsberechtigten 
der SchülerInnen der betreffenden Klasse an. Den Vorsitz im Klassenforum führt der/die KlassenlehrerIn bzw. Klas-
senvorstand; sofern die Schulleiterin / der Schulleiter anwesend ist, kann diese/r den Vorsitz übernehmen. Sonstige 
LehrerInnen der Klasse sind berechtigt, mit beratender Stimme am Klassenforum teilzunehmen (SchUG § 63a Abs. 3). 

• Die Durchführung der Wahl des/ der KlassenelternvertreterIn und  StellvertreterIn obliegt der / dem Wahlvor-
sitzenden, die / der aus dem Kreis der Erziehungsberechtigten der betreffenden Klasse gewählt oder vom Elternver-
ein bestellt wird (SchUG § 63a Abs. 5). 
 
• Im Klassenforum kommt der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer oder dem Klassenvorstand und den Erzie-
hungsberechtigten jeder Schülerin/jedes Schülers der betreffenden Klasse jeweils eine beschließende Stimme zu. Bei 
der Wahl des Klassenelternvertreters (Stellvertreters) kommt der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer bzw. Klassen-
vorstand keine Stimme zu. Stimmenthaltung ist unzulässig. Eine Übertragung der Stimme auf eine andere Person ist 
unzulässig und unwirksam. (SchUG § 63a Abs. 6).
 
• Das Klassenforum ist beschlussfähig, wenn die Klassenlehrerin/der Klassenlehrer oder Klassenvorstand und 
die Erziehungsberechtigten von mindestens zwei Dritteln der Schüler anwesend sind. Die Beschlussfähigkeit ist auch 
bei Nichterfüllung dieser Anwesenheitsvoraussetzungen gegeben, sofern die Einladung ordnungsgemäß ergangen 
und seit dem vorgesehenen Beginn der Sitzung eine halbe Stunde vergangen ist und zumindest der/die Klassenleh-
rerIn oder Klassenvorstand oder der / die SchulleiterIn und mindestens ein Erziehungsberechtigter anwesend sind 
(SchUG § 63a Abs. 7).
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